
ANFRAGE 

des Abgeordneten Peter Wurm 
an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend VKI: HG Wien beurteilt Handy-Werbung von A1 als irreführend 

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) veröffentlichte am 15. September 2022 
folgende Pressemitteilung:1 

VKI: HG Wien beurteilt Handy-Werbung von A 1 als irreführend 

Werbung enthielt keinen ausreichenden Hinweis auf den Tarif und die 
zusätzlichen Kosten 

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte im Auftrag des 
Sozialministeriums die A1 Telekom Austria AG (A1) wegen diverser 
Werbeschaltungen mit einem „Null-Euro"-Handy geklagt. In der Werbung 
war nach Ansicht des VKI nicht oder nicht ausreichend auf die 
Servicepauschale, die Aktivierungsgebühr, die 24-monatige 
Bindungsdauer und den Tarif hingewiesen worden. Das Handelsgericht 
(HG) Wien bestätigte jetzt eine irreführende Geschäftspraktik. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig. 

A 1 bewarb unterschiedliche Mobiltelefone samt nicht näher beschriebenem 
Tarif (Koppelungsangebot) blickfangartig mit „0,-" auf einem Werbeposter und 
über „ Google Ads". Tatsächlich handelte es sich dabei um ein 
Kombinationsangebot mit dem Tarif „A 1 Mobil Unlimited +". Dieser Tarif sah 
neben einem monatlichen Grundentgelt auch eine jährliche Servicepauschale 
sowie eine einmalige Aktivierungsgebühr vor. Die Mindestbindungsdauer 
betrug 24 Monate. 

Hinweise auf diese Kostenpositionen sowie die Mindestvertragslaufzeit fanden 
sich in den Werbesujets jedoch gar nicht oder nur unzureichend. Zudem wurde 
der Eindruck erweckt, dass das Angebot des „Gratis-Handys" für jeden Tarif 
gelte, sofern ein (beliebiger) Telekommunikationsvertrag mit A 1 abgeschlossen 
wird. 

Das HG Wien beurteilte sowohl das Werbeposter wie auch die Google Ads
Werbung als irreführend: Die Werbung enthalte wesentliche Informationen vor, 
die Marktteilnehmer benötigen, um eine informierte geschäftliche Entscheidung 
treffen zu können. 

Das Gericht betonte, dass bei blickfangartiger Werbung ein aufklärender 
Hinweis gleich auffällig gehalten werden muss wie der Blickfang selbst. Das sei 
gegenständlich nicht der Fall, wenn - wie bei den Google-Ads - die 
Werbemaßnahme mehrere farblich stark hervorgehobene Felder enthält, der 
aufklärende Hinweis sich aber erst beim Anklicken auf ein [i]-Zeichen öffne und 
in wesentlich kleinerer, schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund gehalten sei. 

1 https ://vki .at/vki-hg-wien-beu rtei lt-ha ndy-werbu ng-von-a 1-a ls-i rrefueh rend/65699 
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„Damit ein aufklärender Hinweis eine Täuschung durch eine mehrdeutige 
Werbeaussage verhindern kann, muss er von den angesprochenen 
Verkehrskreisen auch wahrgenommen werden, was eine entsprechende 
optische Gestaltung verlangt. 

Alibihinweise können eine Täuschungseignung nicht beseitigen", erläutert die 
zuständige VKl-Juristin Dr. Barbara Bauer. 

In diesem Zusammenhang richtet der unterfertigte Abgeordnete an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz folgende 

Anfrage 

1) Welchen aktuellen Stand hat das vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) 
im Auftrag des Sozialministeriums gegen das Unternehmen A1 Telekom 
angestrengte gerichtliche Verfahren betreffend einer als irreführend beurteilten 
Handy-Werbung von A1 zum „Null-Euro-Handy"? 

2) Gibt es aktuell oder gab es in der Vergangenheit ein durch den Verein für 
Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des Sozialministeriums gegen das 
Unternehmen A1 Telekom geführtes gerichtliche Verfahren betreffend einer 
irreführenden Handy-Werbung in Zusammenhang mit Kosten für das Handy 
bzw. dem Tarif? 

a. Wenn ja, welchen Stand haben diese Verfahren? 
3) Gibt es aktuell oder gab es in der Vergangenheit durch den Verein für 

Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des Sozialministeriums gegen 
andere Unternehmen im Zusammenhang mit irreführender Handy-Werbung in 
Zusammenhang mit Kosten für das Handy bzw. dem Tarif? 

a. Wenn ja, welchen Stand haben diese Verfahren und um welche 
Unternehmen handelt es sich? 
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